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rung muss jeder Nutzer zwingend die allgemeinen Ge-
sch�ftsbedingungen der Kl�gerin akzeptieren. In 5.1. der
AGB ist ausgef�hrt, dass „Die Verantwortung f�r s�mtli-
che Informationen ... ausschließlich und uneingeschr�nkt
bei der Person, von der ein solcher Inhalt stammt“ liegt.
Nach der Registrierung bekommt der Nutzer ein Nutzer-
konto zugewiesen. �ber dieses Nutzerkonto kann er Vi-
deodateien auf einen von der Kl�gerin betriebenen Server
einstellen. Das Einstellen der einzelnen Videos auf die In-
ternetseite der Kl�gerin erfolgt in einem automatisierten
Verfahren. Von diesem Server kçnnen dann beliebige an-
dere Nutzer die Videos, die auf der Internetseite „www.
m...de“ angeboten werden, abrufen. Die Kl�gerin verwen-
det dabei die Technik des „Streaming“. Eine Download-
Mçglichkeit bietet sie nicht an. Die Beklagte ist ein Joint
Venture zwischen der deutschen Verwertungsgesellschaft
X und der britischen Verwertungsgesellschaft Y. Sie wur-
de im Januar 2006 gegr�ndet. Sie nimmt f�r sich in An-
spruch, die mechanischen Vervielf�ltigungsrechte an dem
angloamerikanischen Repertoire der E-Publishing wahr-
zunehmen. Die Beklagte hatte im Jahr 2006 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt die Zulassung als Verwer-
tungsgesellschaft nach § 1 UrhWG beantragt. Auf ein
Schreiben des Pr�sidenten des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 7. 2. 2007 zog die Beklagte ihren Zu-
lassungsantrag zur�ck. Am 28. 11. 2008 schloss die S
GmbH mit der X eine Vereinbarung f�r die Internetseite
„M....de“ f�r den Zeitraum vom 1. 4. 2006 bis zum 31. 3.
2009, wonach sie einen Betrag von 500 000 Euro zzgl.
Umsatzsteuer zu zahlen hat. In der Vereinbarung heißt es:

„§ 1. Vertragsgegenstand: (1) Die X nimmt Rechte am
Weltrepertoire urheberrechtlich gesch�tzter Musikwerke
wahr, die ihr von den Berechtigten selbst oder �ber ihre
ausl�ndischen Schwestergesellschaften, z. B. �ber Gegen-
seitigkeitsvertr�ge, zur Wahrnehmung und Verwaltung
�bertragen wurden oder k�nftig �bertragen werden. Von
dieser Vereinbarung umfasst ist das Weltrepertoire ohne
das von CELAS beanspruchte Repertoire der anglo-ame-
rikanischen mechanischen EMI-Rechte. Nachfolgend
wird dieses Repertoire als „X-Repertoire“ bezeichnet.

§ 2 Rechteeinr�umung: Dem Lizenznehmer wird .. . das
nicht ausschließliche Recht einger�umt .. . Werke des
X-Repertoires ausschließlich f�r die Plattform zu verwen-
den. Die einger�umten Rechte umfassen im Einzelnen:

– Das Recht, Werke des X-Repertoires in Datenbanken,
Dokumentationssystemen oder in Speichern �hnlicher
Art einzubringen (Vervielf�ltigungsrecht).

– Das Recht, Werke des X-Repertoires, die in Datenban-
ken, Dokumentationssystemen oder in Speichern �hnli-
cher Art (z. B. Serverrechnern) eingebracht sind, elek-
tronisch oder in �hnlicher Weise an die Endnutzer zu-
g�nglich zu machen (Recht der çffentlichen Zug�ng-
lichmachung gem�ß § 19 a UrhG).

– Die Wahrnehmbarmachung der Werke des X-Reper-
toires durch den Endnutzer auf dem heimischen PC
oder anderen Endger�ten (Vervielf�ltigungsrecht) . . .“

Aus den Gr�nden

Die Klage ist zul�ssig und begr�ndet. Die Widerklage
ist zul�ssig, aber unbegr�ndet. Der Beklagten wurden
die mechanischen Vervielf�ltigungsrechte im Onlinebe-
reich nicht wirksam �bertragen. Eine Aufspaltung des
Onlinenutzungsrechts in das Recht zur çffentlichen Zu-
g�nglichmachung gem�ß § 19 a UrhG und das Verviel-

f�ltigungsrecht gem�ß § 16 UrhG, wie von der Beklag-
ten vorgetragen, ist nicht mçglich. Auf Grund der tech-
nischen Gegebenheiten ist ein çffentliches Zug�nglich-
machen ohne eine Vervielf�ltigung nicht mçglich. Des-
halb ist die Beklagte nicht berechtigt, gegen�ber der
Kl�gerin Unterlassungsanspr�che geltend zu machen.
Soweit die Klage f�r erledigt erkl�rt wurde, waren der
Beklagten die Kosten aufzuerlegen. Die Klage war hin-
sichtlich der 14 mit der Widerklage geltend gemachten
Werke bis zur Erhebung der Widerklage zul�ssig und
begr�ndet. Hinsichtlich der weiten Antragsfassung war
die Klageerhebung durch die vorprozessualen �ußerun-
gen der Beklagten veranlasst.

A. Widerklage

Die Widerklage ist zul�ssig, aber unbegr�ndet.

1. Deutsches Urheberrecht findet f�r den vorliegenden
Rechtsstreit Anwendung, da es um die Frage der Verlet-
zung von Urheber- und Nutzungsrechten in der Bundesre-
publik Deutschland geht.

2. Die Beklagte ist hinsichtlich der Widerklage prozess-
f�hrungsbefugt. Auf Grund der auf den 21. 1. 2009 datier-
ten Erkl�rung ... ist die Beklagte berechtigt, die E- Publi-
shing Europe Ltd. zu vertreten. . . . Die Beklagte hat das f�r
eine gewillk�rte Prozessstandschaft erforderliche eigene
rechtsschutzw�rdige Interesse. Ihrem eigenen Vortrag
nach ist sie europaweit mit der Auswertung der mechani-
schen Vervielf�ltigungsrechte im Online-Bereich der ang-
lo-amerikanischen K�nstler, welche der E-Publishing Ltd.
die entsprechenden Nutzungsrechte einger�umt haben, be-
traut.

3. Die von der Beklagten vorgetragene Aufspaltung der
Online-Nutzungsrechte hinsichtlich der anglo-amerikani-
schen K�nstler, die bei der E unter Vertrag stehen, in Ver-
vielf�ltigungsrechte nach § 16 UrhG und in das Recht auf
çffentliche Zug�nglichmachung nach § 19 a UrhG ist un-
zul�ssig, da es eine Nutzungsart „mechanische Vervielf�l-
tigungsrechte im Onlinebereich, ohne Recht auf çffentli-
che Zug�nglichmachung“ nicht gibt. Deshalb konnten der
Beklagten durch die E-Publishing Europe Ltd. nicht die
Rechte �bertragen werden, auf die sich die Beklagte nun-
mehr beruft. Die Beklagte kann deshalb die vor ihr be-
haupteten Unterlassungsanspr�che gegen die Kl�gerin
nicht geltend machen.

Nach § 31 Abs. 1 UrhG kann der Urheber hinsichtlich ein-
zelner oder aller Nutzungsarten Lizenzen vergeben. Unter
Nutzungsart ist dabei jede wirtschaftliche Nutzungsmçg-
lichkeit im Sinne einer wirtschaftlich-technischen selb-
st�ndigen und abgrenzbaren Art und Weise der Auswer-
tung des Werkes zu verstehen (Wandtke/Bullinger,
Wandtke/Grunert, 3. Aufl., Vor §§ 31 ff., Rn. 25). Welche
Nutzungsarten im Sinne des § 31 UrhG lizenziert werden
kçnnen, wird mithin durch die wirtschaftlich-technischen
Gestaltungsmçglichkeiten eines Werks bestimmt. Dies er-
çffnet vielf�ltige verwertbare Nutzungsarten innerhalb der
urheberrechtlichen Verwertungsrechte der §§ 15 ff. UrhG.
Die Nutzungsart erweist sich als Begriff zur Kennzeich-
nung der konkreten wirtschaftlichen und technischen Ver-
wendungsform, die dem Verwertungsrecht unterliegen
soll. Seine Bestimmung richtet sich danach, ob es sich
nach der Verkehrsauffassung um eine hinreichend klar ab-
grenzbar, wirtschaftlich-technisch als einheitlich und selb-
st�ndig erscheinende Nutzungsart handelt (BGH, GRUR
1992, 310 ff. – Taschenbuch-Lizenz).
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Dass die Online-Nutzung von Werken eine gesondert zu
beurteilende Nutzungsart ist (vgl. Dreier/Schulze, Schulze,
3. Aufl., Vor § 31 UrhG, Rn. 175), ist zwischen den Partei-
en nicht strittig. Weiterhin steht außer Streit, dass die Be-
klagte von einer dinglichen Rechteinr�umung seitens der
E-Publishing Europe Ltd. ausging, ansonsten h�tte sie sich
nicht auf eine Klagebefugnis auf Grund der exklusiven
Rechteeinr�umung berufen kçnnen. Zu beurteilen ist an-
hand der vorbenannten Kriterien lediglich die Frage, ob
die tats�chlich von der Beklagten vorgenommene Auftei-
lung so ist, dass die Anfordernisse von Rechtssicherheit
und Rechtsklarheit nicht verletzt werden. Ob eine Auf-
spaltung eines Nutzungsrechts mit dinglicher Wirkung zu-
l�ssig ist oder ob nicht, bestimmt sich anhand einer Abw�-
gung zwischen den Interessen des Urhebers und der Allge-
meinheit (Schulze in Dreier/Schulze, 3. Aufl., § 31 UrhG,
Rn. 29). Vorliegend sollen die mechanischen Vervielf�lti-
gungsrechte (§ 16 UrhG) im Onlinebereich von dem Recht
auf çffentliche Zug�nglichmachung (§ 19 a UrhG) ge-
trennt werden. Nach Ansicht der Kl�gerin w�rde dies dazu
f�hren, dass sie wegen einer einheitlich zu beurteilenden
Nutzung mehrfachen Lizenzzahlungsverpflichungen aus-
gesetzt w�re. Ob eine Trennung der beiden Rechte im On-
linebereich mçglich ist, erscheint bereits wegen des Rege-
lungsgehalts des § 19 a UrhG als kritisch. § 19 a UrhG
stellt eine besondere Ausgestaltung des Rechts der çffent-
lichen Wiedergabe f�r den Onlinebereich dar. F�r die çf-
fentliche Wiedergabe im Onlinebereich wird auf Grund
der Tatsache, dass sich ein Nutzer in der Regel an einem
anderen Ort befindet, als das çffentlich zug�nglich ge-
machte Ausgangswerk, in aller Regel eine Vervielf�lti-
gung erforderlich sein. In der Kommentarliteratur wird
deshalb teilweise vertreten, dass das Recht auf çffentliche
Zug�nglichmachung zugleich auch Vervielf�ltigungs-
handlungen beinhalte. Dreier f�hrt in Dreier/Schulze,
3. Aufl., § 19 a UrhG, Rn. 6 aus, dass das Zug�nglichma-
chen eine Verbindung zum Abrufenden erfordere und des-
halb der Tatbestand des çffentlichen Zug�nglichmachens
zugleich auch den Akt der �bermittlung des durch das Be-
reithalten zum Abruf çffentlich zug�nglich gemachten
Werkes darstelle. Dustmann f�hrt in Fromm/Nordemann,
10 Aufl. § 19 a UrhG, Rn. 9, 38 aus, dass der Uploadvor-
gang und die nachfolgende weitere Bereithaltung eine ein-
heitliche Verwertungshandlung darstellten.

Dem ist im Rahmen der gebotenen wirtschaftlich-techni-
schen Abgrenzung zu folgen. Die „mechanischen Verviel-
f�ltigungsrechte im Onlinebereich“ lassen sich nicht in der
von der Beklagten vorgenommenen Weise aufspalten und
vom Recht der çffentlichen Zug�nglichmachung trennen.
Offensichtlich geht selbst die Beklagte davon aus, dass die
von ihr angebotenen Vervielf�ltigungsrechte sich im Onli-
nebereich nicht ohne das Recht auf çffentliche Zug�ng-
lichmachung verwerten lassen. Deshalb bietet die Beklag-
te an, dass sie, namens der X, die auch nach ihrem Vortrag
die Rechte an der çffentlichen Zug�nglichmachung wahr-
nimmt, alle zur Auswertung erforderlichen Rechte an In-
teressierte einr�umen kann.

Wenn der Vortrag der Beklagten zutreffen w�rde und das
Onlineangebot eines Werkes regelm�ßig zwei verschiede-
ne Rechte verletzen w�rde, so w�rde dies zu der von der
Kl�gerin aufgezeigten Gefahr einer mehrfachen Inan-
spruchnahme f�hren. Es w�rde im Rahmen eines einheit-
lichen technischen Vorgangs eine f�r Nutzer un�bersicht-
liche Situation eintreten, die allein in der Aufspaltung der
Rechte begr�ndet liegt und nicht etwa durch das Vorliegen

wirtschaftlich trennbarer Auswertungsvorg�nge geboten
w�re. Dies f�hrte zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit.
Bei der vorzunehmenden Abw�gung werden diese Gr�nde
auch nicht durch das Auswertungsinteresse der Beklagten,
bzw. der E-Gruppe, bzw. der dahinterstehenden K�nstler
ausgewogen. Es ist nicht ersichtlich, dass sich die Online-
Rechte der anglo-amerikanischen K�nstler nicht auch h�t-
ten auswerten lassen, wenn die Vervielf�ltigungsrechte
gemeinsam mit dem Recht auf çffentliche Zug�nglichma-
chung �bertragen worden w�ren, bzw. wenn eine differen-
zierende, auf schuldrechtlicher Grundlage basierende Re-
gelung getroffen worden w�re.

Soweit die Beklagte ausf�hrt, dass nicht zwangsl�ufig je-
des çffentliche Zug�nglichmachen im Sinne des § 19 a
UrhG auch eine Vervielf�ltigung beinhalte und dabei auf
sogenannte P2P-Netzwerke verweist, kann dem nicht ge-
folgt werden. Denn auch bei dieser Art von Netzwerken
entsteht – auch dem Vortrag der Beklagten folgend – eine
Vervielf�ltigung auf dem Rechner des Nutzers. Umge-
kehrt sind die abgespaltenen mechanischen Vervielf�lti-
gungsrechte explizit auf den Onlinebereich beschr�nkt,
setzen damit also stets zugleich ein çffentliches Zug�ng-
lichmachen voraus, das das Wesen der Online-Nutzung ist
(vgl. auch M�ller, Rechtewahrnehmung durch Verwer-
tungsgesellschaften bei der Nutzung von Musikwerken im
Internet, ZUM 2009, 121, 127). Eine Trennung der Rechts-
inhaberschaft an den „mechanischen Vervielf�ltigungs-
rechten im Onlinebereich“ und dem f�r deren Nutzung re-
gelm�ßig zus�tzlich bençtigten Recht auf çffentliche Zu-
g�nglichmachung f�hrt f�r einheitliche Nutzungsvorg�n-
ge damit zwangsl�ufig zu Rechtsunsicherheit und der je-
denfalls abstrakten Gefahr einer doppelten Inanspruch-
nahme. Es ist auch unbeachtlich, ob die bei der Kl�gerin
entstehende Datenbank einen eigenst�ndigen Nutzungs-
wert hat. Es wurde nicht vorgetragen, dass die Kl�gerin
diese Datenbank auch so nutzt, dass ein solcher eigenst�n-
diger Nutzungswert auch zur Entfaltung kommt. Es kann
nicht auf eine abstrakt denkbare zus�tzliche Nutzungs-
mçglichkeit abgestellt werden, vielmehr ist im Rahmen
der wirtschaftlich-technischen Betrachtung auf die tat-
s�chliche Nutzung im Rahmen der zu beurteilenden Aus-
wertungsart abzustellen.

Dem Argument der Beklagten, dass der Gesetzgeber be-
wusst eine Differenzierung zwischen dem Vervielf�lti-
gungsrecht in § 16 UrhG und den Auff�hrungsrechten und
somit auch dem Recht der çffentlichen Zug�nglichma-
chung, § 19 a UrhG, getroffen habe und damit auch die
Wertung zum Ausdruck gekommen sei, dass diese unter-
schiedlichen Nutzungsrechte auch getrennt voneinander
wirtschaftlich verwertet werden kçnnen und aufgrund von
Rechts�bertragungen in unterschiedlichen H�nden liegen
kçnnen ..., kann f�r die Beurteilung des vorliegenden Fal-
les nichts Entscheidendes entnommen werden. Es erscheint
bereits fraglich, ob der Gesetzgeber eine bewusste Unter-
scheidung zwischen dem Vervielf�ltigungsrecht und dem
Recht auf çffentliche Zug�nglichmachung, die sich in der
Gesetzessystematik niedergeschlagen hat, treffen konnte,
da es sich bei dem § 19 a UrhG um eine nachtr�glich einge-
f�gte Norm handelt und § 16 UrhG auch alle Vervielf�lti-
gungshandlungen außerhalb des Online-Bereichs betrifft,
so dass aus der Weitergeltung des § 16 UrhG trotz Einf�-
gung des zus�tzlichen Paragraphen § 19 a UrhG in syste-
matischer Hinsicht nichts hergeleitet werden kann. Erg�n-
zend wird auf die obigen Ausf�hrungen hinsichtlich der
�bertragbarkeit von Nutzungsrechten Bezug genommen.
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